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A. Bekanntmachungen des Landkreises 
 
I.) Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 

vom 19. Mai 2011 
 

Berufung einer Ersatzperson des Kreistages 
Oder-Spree auf dem Wahlvorschlag der Partei 

DIE LINKE 
 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
vom 19.Mai 2011 

 
Gemäß § 60 Abs. 6 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 09. Juli 2009 (GVBl. 
I/09, [Nr. 14], S. 326) mache ich bekannt: 
 
Das Mitglied des Kreistages des Landkreises Oder-
Spree, Herr Sven Oberländer, hat sein Mandat 
verloren. 
 
Auf der Grundlage des § 60 Abs. 2 BbgKWahlG 
habe ich als Kreiswahlleiter festgestellt, dass die 
erste auf dem Wahlvorschlag der Partei DIE LINKE 
im Wahlkreis 1 zu berücksichtigende Ersatzperson 
Herr Klaus-Dieter Föhlinger war. Da Herr Föhlinger 
zwischenzeitlich aus dem Landkreis Oder-Spree 
verzogen ist, steht er wegen Verlustes seiner jeder-
zeitigen Wählbarkeit als Ersatzperson nicht mehr zur 
Verfügung. 
 
Die in der Reihenfolge nächste zu berücksichtigende 
Ersatzperson auf dem Wahlvorschlag der Partei  
DIE LINKE im Wahlkreis 1 war Frau Cornelia 
Winkel. 
Frau Cornelia Winkel ist im Jahr 2008 verstorben 
 
Nunmehr ist die in der Reihenfolge nächste zu 
berücksichtigende Ersatzperson im Sinne des § 60 
Abs. 1 bis 3 BbgKWahlG auf dem Wahlvorschlag 
der Partei DIE LINKE im Wahlkreis 1 Herr Klaus 
Meyer, auf welchen der Sitz von Herrn Sven Ober-
läbder übergeht. 
Der Sitz im Kreistag des Landkreises Oder-Spree ist 
mit Wirkung vom 3. Mai 2011 auf Herrn Klaus 
Meyer übergegangen. 
 
 
Buhrke 
Kreiswahlleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.) Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
vom 15. Juni 2011 

Berufung einer Ersatzperson des Kreistages 
Oder-Spree auf dem Wahlvorschlag der Partei 

DIE LINKE 
 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters  
vom 15.Juni 2011 

Gemäß § 60 Abs. 6 des Brandenburgischen Kom-
munalwahlgesetzes (BbgKWahlG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 09. Juli 2009 (GVBl. 
I/09, [Nr. 14], S. 326) mache ich bekannt: 
 
Das Mitglied des Kreistages des Landkreises Oder-
Spree, Herr Stephan Wende, hat sein Mandat verlo-
ren. 

Auf der Grundlage des § 60 Abs. 2 BbgKWahlG 
habe ich als Kreiswahlleiter festgestellt, dass die 
erste auf dem Wahlvorschlag der Partei DIE LINKE 
im Wahlkreis 2 zu berücksichtigende Ersatzperson 
Frau Helga Paschek war. 
Frau Paschek ist verstorben. 
 
Nunmehr ist die in der Reihenfolge nächste zu 
berücksichtigende Ersatzperson im Sinne des § 60 
Abs. 1 bis 3 BbgKWahlG auf dem Wahlvorschlag 
der Partei DIE LINKE im Wahlkreis 2 Herr Lothar 
Nachtigall, auf welchen der Sitz von Herrn Stephan 
Wende übergeht. 
Der Sitz im Kreistag des Landkreises Oder-Spree ist 
mit Wirkung vom 6. Juni 2011 auf Herrn Lothar 
Nachtigall übergegangen.. 
 
Buhrke 
Kreiswahlleiter 
 
 
III.) Bekanntmachung der öffentlich-

rechtlichen Vereinbarung nach § 5 Abs. 4 
AG-SGB XII in Verbindung mit § 23 Abs. 
2 Satz 2 GKG zur gemeinsamen Wahr-
nehmung von Aufgaben nach Dem SGB 
XII und dem SGB XI  

 
"Bekanntmachung einer öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die öffentlich-
rechtliche Vereinbarung nach § 5 Abs. 4 AG-SGB 
XII in Verbindung mit § 23 Abs. 2 Satz 2 GKG zur 
gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach 
dem SGB XII und dem SGB XI im Amtsblatt für 
Brandenburg Nr. 15 vom 20. April 2011 (S. 657 ff) 
bekannt gemacht wurde. Das Amtsblatt für Branden-
burg ist im Internet (www.brandenburg.de) abruf-
bar." 
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IV.) Ankündigung der geplanten Umstufung 
der Kreisstraße K 6715 Abschnitt 10 

Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Straßenbaubehörde des Landkreises Oder-

Spree 
 

Ankündigung 
der geplanten Umstufung der Kreisstraße K 6715 

Abschnitt 10 
 

Es ist beabsichtigt, zum Ende des Haushaltsjahres 2011 
einen Teilabschnitt der bisherigen Kreisstraße K 6715 
Abschnitt 10 vom Ortsausgang Sarkow der Stadt Friedland, 
Stations- 
kilometer 0,000 [Netzknoten 3951017] bis zur Kreuzung K 
6715 Abschnitt 10 / Gemeindestraße zum Siedlungsbereich 
Glowe, Stationskilometer 1,935 zu einer Gemeindestraße 
gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes -
BbgStrG- in der Bekanntmachung der Neufassung vom 28. 
Juli 2009 (GVBl I S. 358), geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 13.April 2011 (GVBl I S. 12), abzustufen. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die Stadt 
Friedland. 
 
Etwaige Bedenken oder Gegenvorstellungen zu der 
beabsichtigten Umstufung können innerhalb eines 
Monats nach der Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Landkreis Oder-Spree, Amt für 
Kreisentwicklung, Rathenaustraße 13, Haus C, 
15848 Beeskow, vorgebracht werden. 
 
Beeskow, 17. Juni 2011 
 
    -Siegel- 
Zalenga  
Landrat 
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V. Ankündigung der geplanten Umstufung 
der Kreisstraße K 6725 Abschnitt 10 

 
Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Straßenbaubehörde des Landkreises Oder-

Spree 
 
 

Ankündigung 
der geplanten Umstufung der Kreisstraße K 6725 

Abschnitt 10 
 

Es ist beabsichtigt, zum Ende des Haushaltsjahres 2011 
die bisherige Kreisstraße K 6725 Abschnitt 10 vom 
Abzweig der Landesstraße L 443 im Ortsteil Giesens-
dorf der Gemeinde Tauche, Stationskilometer 0,000 
[Netzknoten 3850013] bis Anschluss an die Landes-
straße  
L 422 im Ortsteil Görsdorf (bei Beeskow) der Gemeinde 
Tauche, Stationskilometer 4,180 [Netzknoten 3850014] 
zu einer Gemeindestraße gemäß § 7 des Brandenburgi-
schen Straßen-gesetzes -BbgStrG- in der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 28. Juli 2009 (GVBl I S. 
358), geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
13.April 2011 (GVBl I S. 12), abzustufen. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die Ge-
meinde Tauche. 
 
Etwaige Bedenken oder Gegenvorstellungen zu der 
beabsichtigten Umstufung können innerhalb eines 
Monats nach der Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Landkreis Oder-Spree, Amt für 
Kreisentwicklung, Rathenaustraße 13, Haus C, 
15848 Beeskow, vorgebracht werden. 
 
Beeskow, 17. Juni 2011 
 
 
     -Siegel- 
 
 
Zalenga  
Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite - 5 - Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree vom  29. Juni 2011 18 Jahrgang Nr. 8 

 
VI.) Ankündigung der geplanten Umstufung 

der Kreisstraße K 6728 Abschnitt 30 

 
Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Straßenbaubehörde des Landkreises Oder-

Spree 
 
 

Ankündigung 
der geplanten Umstufung der Kreisstraße K 6728 

Abschnitt 30 
 

Es ist beabsichtigt, zum Ende des Haushaltsjahres 2011 
die bisherige Kreisstraße K 6728 Abschnitt 30 von der 
Kreuzung K 6728 Abschnitt 20 / K 6730 Abschnitt 10 
im Ortsteil Görzig der Gemeinde Rietz-Neuendorf, 
Stationskilometer 0,000 [Netzknoten 3751010] bis zum 
Ortseingang des Ortsteiles Drahendorf der Gemeinde 
Rietz-Neuendorf, Stationskilometer 5,925 [Netzknoten 
3751007] zu einer Gemeindestraße gemäß § 7 des 
Brandenburgischen Straßen-gesetzes -BbgStrG- in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 28. Juli 2009 
(GVBl I S. 358), geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 13.April 2011 (GVBl I S. 12), abzustufen. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die Ge-
meinde Rietz-Neuendorf. 
 
Etwaige Bedenken oder Gegenvorstellungen zu der 
beabsichtigten Umstufung können innerhalb eines 
Monats nach der Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Landkreis Oder-Spree, Amt für 
Kreisentwicklung, Rathenaustraße 13, Haus C, 
15848 Beeskow, vorgebracht werden. 
 
Beeskow, 17. Juni 2011 
 
    -Siegel- 
Zalenga  
Landrat 
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VII.) Ankündigung der geplanten Umstufung 

der Kreisstraße K 6747 Abschnitt 20 

 
Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Straßenbaubehörde des Landkreises Oder-

Spree 
 

Ankündigung 
der geplanten Umstufung der Kreisstraße K 6747 

Abschnitt 20 
 

Es ist beabsichtigt, zum Ende des Haushaltsjahres 2011 
die bisherige Kreisstraße K 6747 Abschnitt 20 vom 
Abzweig der Landesstraße L 391 im Ortsteil Philadel-
phia der Stadt Storkow (Mark), Stationskilometer 0,000 
[Netzknoten 3749013] bis Anschluss an die Landes-
straße  
L 40, Stationskilometer 3,027 [Netzknoten 3749016] zu 
einer Gemeindestraße gemäß § 7 des Brandenburgi-
schen Straßengesetzes -BbgStrG- in der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 28. Juli 2009 (GVBl I S. 
358), geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
13.April 2011  
(GVBl I S. 12), abzustufen. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die Stadt 
Storkow (Mark) . 
 
Etwaige Bedenken oder Gegenvorstellungen zu der 
beabsichtigten Umstufung können innerhalb eines 
Monats nach der Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Landkreis Oder-Spree, Amt für 
Kreisentwicklung, Rathenaustraße 13, Haus C, 
15848 Beeskow, vorgebracht werden. 
 
Beeskow, 17. Juni 2011 
 
    -Siegel- 
Zalenga  
Landrat 
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B.) Bekanntmachungen des Landrates als untere Landesbehörde 

  
 
 

C.) Bekanntmachungen anderer Stellen  
 
I.) Bekanntmachung des Zweckverbandes 

Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung Fürstenwalde und Umland 
Satzung über die dezentrale öffentliche 
Entsorgung von Schmutzwasser aus ab-
flusslosen Sammelgruben und des nicht se-
parierten Klärschlammes aus Kleinkläran-
lagen 

 
Zweckverband Wasserversorgung und Abwas-

serentsorgung  
Fürstenwalde und Umland 

 
Satzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland über 
die dezentrale öffentliche Entsorgung von Schmutz-
wasser aus abflusslosen Sammelgruben und des nicht 

separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen 
 
Aufgrund der §§ 2, 3, 12 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I 
S.286), geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
23. September 2008 (GVBl. I S.202, 207), i.V.m. 
den §§ 1, 2, 4, 6 und 12 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Brandenburg (BbgKAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 
(GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch das Vierte 
Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Brandenburg vom 27. Mai 2009 (GVBl. 
I S. 160), den §§ 64 ff. des Brandenburgischen 
Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. Dezember 2004 (GVBl. I 
S.50), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 15. Juli 2010 (GVBl. I/28 S. 2), sowie dem 
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(BbgGKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194), geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 23. September 2008 
(GVBl. I S.202, 206), und § 9 der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes Wasserver- und Abwasserent-
sorgung Fürstenwalde und Umland hat die Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes Wasserver- 
und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland 
auf ihrer Sitzung vom 01.06.2011 die folgende 
Satzung beschlossen. 
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§ 1 
Allgemeines 

(1) Der Zweckverband Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland, 
im Folgenden Zweckverband genannt, besorgt 
nach dieser Satzung die Entleerung, Abfuhr und 
Behandlung von Schmutzwasser aus abflusslo-
sen Sammelgruben und nicht separiertem Klär-
schlamm aus Kleinkläranlagen gemäß § 66 Abs. 
1 Satz 2 BbgWG. 

(2) Die Schmutzwasserentsorgung aus abflusslosen 
Sammelgruben und die Entsorgung von nicht 
separiertem Klärschlamm sowie die in der Ab-
wasserbeseitigungssatzung des Zweckverbandes 
geregelte öffentliche zentrale Schmutzwasserbe-
seitigung bilden jeweils eine öffentliche Einrich-
tung für die jeweils rechtlich selbständigen Ab-
wasserentsorgungsanlagen Fürstenwalde und 
Lebus i.S.d. § 1 Abs. 1 lit. a) und b) der Abwas-
serbeseitigungssatzung des Zweckverbandes. 

(3) Die Schmutzwasserentsorgung erstreckt sich nur 
auf die Mitgliedsgemeinden des Zweckverban-
des. 

(4) Die Organisation einer geordneten Abfuhr 
bestimmt der Zweckverband im Rahmen der 
ihm übertragenen Schmutzwasserbeseitigungs-
pflicht in eigenem Ermessen. 

(5) Der Zweckverband kann die Entsorgung des 
Schmutzwassers und des nicht separierten Klär-
schlammes ganz oder teilweise durch Dritte 
vornehmen lassen. 

(6) Ein Rechtsanspruch auf Beseitigung des Nieder-
schlagswassers durch den Zweckverband über-
haupt oder in bestimmter Weise oder auf Einlei-
tung in die öffentliche dezentrale Schmutzwas-
serbeseitigungsanlage besteht nicht. 

 
§ 2 

Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer – 
Abgabenschuldner 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jeder 
demselben Eigentümer gehörende Teil der 
Grundfläche, der selbständig baulich oder ge-
werblich genutzt werden kann (wirtschaftlicher 
Grundstücksbegriff). Mehrere selbständig nicht 
baulich oder gewerblich nutzbare Grundstücke 
gelten als ein Grundstück, wenn die Eigentümer 
identisch sind, die Grundstücke aneinander 
grenzen und sie nur in ihrer Gesamtheit baulich 
oder gewerblich nutzbar sind. 

(2) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf 
die Grundstückseigentümer beziehen, gelten die 
Regelungen entsprechend auch für Erbbaube-
rechtigte. Ist ein Erbbaurecht bestellt, tritt der 
Erbbauberechtigte an die Stelle des Eigentü-
mers. Besteht für ein Grundstück ein Nutzungs-
recht, so tritt der Nutzer an die Stelle des Eigen-

tümers. Nutzer sind die in § 9 Sachenrechts-
bereinigungsgesetz vom 21.09.1994 (BGBI. I S. 
2457) genannten natürlichen und juristischen 
Personen des privaten und öffentlichen Rechts. 
Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte oder 
Nutzer eines Grundstückes haften als Gesamt-
schuldner. 

(3) Abgabenschuldner (Zahlungspflichtiger) für die 
nach dieser Satzung erhobenen Gebühren und 
Kostenersatz ist der Grundstückseigentümer; 
Abs. 2 gilt entsprechend. Der Zweckverband ist 
berechtigt, auch denjenigen als gebührenpflich-
tig heranzuziehen, der die öffentliche Anlage 
zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung in 
Anspruch nimmt, ohne Grundstückseigentümer 
zu sein. 

(4) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner. 

 
§ 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Zur dezentralen öffentlichen Schmutzwasserbe-
seitigung gehören alle Vorkehrungen und Ein-
richtungen zur Abfuhr und Behandlung von 
Schmutzwasser aus abflusslosen Sammelgruben 
und des nicht separierten Klärschlammes aus 
Kleinkläranlagen des zu entwässernden Grund-
stücks. 

(2) Abflusslose Sammelgruben sammeln das auf 
dem Grundstück anfallende Schmutzwasser, oh-
ne es einer weiteren Behandlung zu unterziehen. 

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind die 
gesamten Einrichtungen eines Grundstückes, die 
dem Ableiten und Sammeln des Schmutzwassers 
dienen. 

(4) Kleinkläranlagen im Sinne dieser Satzung sind 
Abwasserbehandlungsanlagen, die für einen 
Abwasseranfall von bis zu 8 m3 täglich bemes-
sen sind. 

Nicht separierter Klärschlamm im Sinne des § 
66 Abs. 1 Brandenburgisches Wassergesetz 
(BbgWG) ist das in der mechanischen Vorbe-
handlungsstufe der Kleinkläranlage mit dem 
Abwasser und Feststoffen vorliegende Gemisch, 
das im Sinne der Nr. 1020 der DIN EN 1085 
vom Abwasser abtrennbar ist. Nicht separierter 
Klärschlamm ist kein Klärschlamm im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 Satz 1 Klärschlammverordnung (Ab-
fKlärV), sondern unbehandelter Fäkalschlamm 
(Roh-, Primär- bzw. gemischter Primärschlamm 
im Sinne der Nrn. 9040-9060 der DIN EN 
1085). 

Nicht separierter Schlamm (Klärschlamm) wird 
in folgendem auch Fäkalschlamm genannt. 

(5) Im Übrigen gelten die Begriffsbestimmungen 
und Regelungen der Abwasserbeseitigungssat-
zung des Zweckverbandes in der jeweils gelten-
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den Fassung entsprechend, soweit diese Satzung 
keine entgegenstehenden Regelungen enthält. 

 
§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer ist nach den 
Bestimmungen dieser Satzung zum Anschluss 
seines Grundstückes an die dezentrale öffentli-
che Schmutzwasserbeseitigung berechtigt. Er ist 
dabei insbesondere nach Maßgabe der §§ 12 bis 
14 auch berechtigt, das anfallende Schmutzwas-
ser entsorgen zu lassen. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt 
sich nur auf solche Grundstücke, die nicht oder 
nicht mehr an die öffentliche zentrale Schmutz-
wasseranlage angeschlossen sind. Maßgebender 
Zeitpunkt für das Ende des Anschluss- und Be-
nutzungsrechts ist die Abnahme des Anschlusses 
an die öffentliche zentrale Schmutzwasseranlage 
oder die zentrale öffentliche Abwasserbeseiti-
gungsanlage. 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht 
nicht, wenn das Schmutzwasser wegen seiner 
Art und Menge über die Einleitbedingungen der 
Abwasserbeseitigungssatzung des Zweckver-
bandes in der jeweils geltenden Fassung hinaus-
geht und nicht ohne weiteres vom Zweckver-
band übernommen werden kann. 

 
§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten sind verpflich-
tet, ihr Grundstück nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen an die dezentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage anzuschlie-
ßen, sobald auf ihrem Grundstück Schmutzwas-
ser oder Fäkalschlamm auf Dauer anfällt oder 
hierfür ein öffentliches Interesse besteht. Dabei 
sind deren Grundstücke einschließlich der Be-
standteile und etwaigen Zubehörs so herzurich-
ten, dass die Übernahme und Abfuhr des 
Schmutzwassers und des Fäkalschlammes prob-
lemlos möglich sind. 

(2) Auf allen Grundstücken, die der öffentlichen 
Anschluss- und Entsorgungspflicht unterliegen, 
ist insbesondere unter der Maßgabe der §§ 12 
bis 14 alles Schmutzwasser, mit Ausnahme von 
Niederschlagswasser, der abflusslosen Sammel-
grube zuzuführen und dem Zweckverband zu 
überlassen. Die Überlassungspflicht i.S.d. Satz 1 
erstreckt sich auch auf den auf dem Grundstück 
anfallenden nicht separierten Klärschlamm. 

(3) Der abflusslosen Sammelgrube ist kein 
Schmutzwasser zuzuführen, zu dessen Aufnah-
me sie bestimmungsgemäß nicht geeignet oder 
vorgesehen ist; es gelten die Einleitbedingungen 
der Abwasserbeseitigungssatzung des Zweck-
verbandes in der jeweils geltenden Fassung. 

(4) Zur Einhaltung dieser Bestimmungen sind die 
Grundstückseigentümer verpflichtet. Sie haben 
auf Verlangen des Zweckverbandes oder seines 
Beauftragten die dafür erforderliche Überprü-
fung zu dulden und zu unterstützen. 

 
§ 6 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur 
Entsorgung kann auf Antrag ganz oder zum Teil 
befreit werden, wenn der Anschluss oder die 
Entsorgung aus besonderen Gründen auch unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse des Ge-
meinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schrift-
lich beim Zweckverband einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingun-
gen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt 
werden. Verwaltungsgebühren für das Befrei-
ungsverfahren werden nach Maßgabe der Ver-
waltungsgebührensatzung des Zweckverbandes 
erhoben. 

 
§ 7 

Sondervereinbarungen 

Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss 
oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, so 
kann der Zweckverband durch Vereinbarung ein 
besonderes Benutzungsverhältnis begründen, wobei 
die Bestimmungen dieser Satzung sinngemäß An-
wendung finden. 
 

§ 8 
Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Jedes Grundstück, das gemäß dieser Satzung der 
öffentlichen Schmutzwasser- und Fäkalschlam-
mentsorgung durch den Zweckverband unter-
liegt, ist vom Grundstückseigentümer mit einer 
Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen; 
auch zwei oder mehrere Grundstücke können 
eine gemeinsame Grundstücksentwässerungsan-
lage haben. Diese muss nach den anerkannten 
Regeln der Technik und den besonderen Forde-
rungen des Bau- und Wasserrechts hergestellt, 
betrieben und unterhalten werden. Ihr Zustand 
muss ein sicheres und gefahrloses Entsorgen 
gewährleisten. 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist auf 
dem anzuschließenden Grundstück so zu erstel-
len, dass die Abfuhr des Schmutzwassers durch 
die vom Zweckverband zugelassenen Entsor-
gungsfahrzeuge problemlos möglich ist. Die 
Abgabenschuldner nach § 2 Abs. 3 haben die 
Ansauganschlüsse der abflusslosen Sammelgru-
ben und Kleinkläranlagen bis zur Grundstücks-
grenze (Straßenseite) zu führen. 

(3) Vorhandene abflusslose Sammelgruben und 
Kleinkläranlagen sind den Anforderungen nach 
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Abs. 1 und 2 entsprechend anzupassen. Für den 
Umfang der Anpassungs- und Sanierungsmaß-
nahmen ist der Zeitpunkt der Erstellung der öf-
fentlichen zentralen Schmutzwasseranlage an-
gemessen zu berücksichtigen. 

 
§ 9 

Herstellung und Prüfung der Grundstücksent-
wässerungsanlage 

(1) Neu zu errichtende abflusslose Sammelgruben 
und Grundstückskläranlagen sind im Rahmen 
und nach Maßgabe des Brandenburgischen 
Bauordnungsrechts von der zuständigen Bau-
ordnungsbehörde unter Beachtung der Stellung-
nahme der unteren Wasserbehörde genehmi-
gungspflichtig.  

(2) Bevor eine abflusslose Sammelgrube hergestellt 
oder geändert wird, sind dem Zweckverband die 
genehmigten Bauunterlagen einzureichen, sofern 
eine Genehmigungspflicht für die abflusslose 
Sammelgrube besteht. 

(3) Die Grundstückseigentümer haben dem Zweck-
verband den Beginn des Herstellens, des Än-
derns, des Ausführens größerer Umbauarbeiten 
2 Wochen vor Beginn der Maßnahme schriftlich 
anzuzeigen. 

(4) Der Zweckverband und seine Beauftragten sind 
berechtigt, die Arbeiten jederzeit zu überprüfen. 
Rohrgräben dürfen nur mit vorheriger Zustim-
mung des Zweckverbandes verfüllt werden; dies 
gilt nicht, wenn die Herstellung durch eine vom 
Zweckverband zugelassene Installationsfirma 
vorgenommen wird. Die Abnahme erfolgt un-
verzüglich nach Anzeige der Fertigstellung der 
Grundstücksentwässerungsanlage. Alle Bestand-
teile der Grundstücksentwässerungsanlage sind 
nach ihrer Errichtung vom Grundstückseigentü-
mer auf eigene Kosten nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik (insbesondere der 
DIN EN 1610) auf Dichtheit überprüfen zu las-
sen. Über das Ergebnis der Dichtheitsprüfung ist 
eine Bescheinigung auszustellen, welche dem 
Zweckverband bis zur Abnahme vorzulegen ist. 

(5) Festgestellte Mängel sind innerhalb einer vom 
Zweckverband oder seines Beauftragten zu set-
zenden angemessenen Frist durch die Grund-
stückseigentümer zu beseitigen. Die Beseitigung 
der Mängel ist dem Zweckverband oder seinem 
Beauftragten zur Nachprüfung schriftlich anzu-
zeigen.  

(6) Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen nur 
mit Zustimmung des Zweckverbandes oder sei-
nes Beauftragten in Betrieb genommen werden. 

(7) Die Prüfung der Grundstücksentwässerungsan-
lage durch den Zweckverband oder seines Be-
auftragten befreien den Grundstückseigentümer, 
den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer 

und den Planer nicht vor der Verantwortung für 
die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung 
und Ausführung der Anlage. 

 
§ 10 

Prüfungsrecht 

(1) Der Zweckverband und seine Beauftragten sind 
befugt, die Grundstücksentwässerungsanlagen 
bei Verdacht der Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit zu überprüfen, Schmutzwas-
ser- und Fäkalschlammproben zu entnehmen 
und Messungen durchzuführen. Zu diesem 
Zweck ist den Beauftragten des Zweckverban-
des, die sich auf Verlangen auszuweisen haben, 
ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu 
gewähren und die notwendigen Auskünfte zu er-
teilen. Das Zutritts- und Auskunftsrecht gilt auch 
für den Fall, in dem das Bestehen einer sat-
zungsgemäßen Schmutzwasser- und Fä-
kalschlammentsorgung auf dem Grundstück 
zweifelhaft ist. Die Grundstückseigentümer sol-
len davon vorher rechtzeitig verständigt werden. 

(2) Der Zweckverband oder sein Beauftragter kann 
verlangen, dass die vom Grundstückseigentümer 
zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand ge-
bracht werden, der erhebliche Störungen und 
Beeinträchtigungen der Schmutzwasser- oder 
Fäkalschlammentsorgung ausschließt. Für den 
Umfang der Maßnahmen ist der Zeitpunkt der 
Herstellung der öffentlichen zentralen 
Schmutzwasseranlage angemessen zu berück-
sichtigen. 

(3) Die Grundstückseigentümer haben Schäden an 
der Grundstücksentwässerungsanlage, Überwa-
chungseinrichtung und etwaiger Vorbehand-
lungsanlage unverzüglich dem Zweckverband 
anzuzeigen. Nach anderen Vorschriften beste-
hende Bau-, Betriebs- und Sorgfaltspflichten des 
Grundstückseigentümers bleiben unberührt. 

(4) Bereits bestehende und noch nicht nach § 9 
Absatz 4 überprüfte Grundstücksentwässerungs-
anlagen sind bei einer Änderung der Anlage, 
spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2015, 
vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten 
gemäß DIN EN 1610 bzw. DIN 1986 Teil 30 
durch einen nachgewiesen Sachkundigen auf 
Dichtheit überprüfen zu lassen. Die Dichtheits-
prüfungen nach § 9 Absatz 4 bzw. nach Satz 1 
sind in Abständen von höchstens 20 Jahren zu 
wiederholen. Die Bescheinigung über das Er-
gebnis der Prüfung ist von den Eigentümern 
aufzubewahren und dem Zweckverband auf Ver-
langen vorzulegen. 

(5) Abweichend von Absatz 4 sind noch nicht nach 
§ 9 Absatz 4 überprüfte Grundstücksentwässe-
rungsanlagen spätestens bis zum 31. Dezember 
2010 überprüfen zu lassen, soweit sie sich auf 
Grundstücken in Wasserschutzgebieten der 
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Schutzzonen II, III oder III A befinden oder 
wenn sie der Ableitung gewerblichen bzw. in-
dustriellen Schmutzwassers dienen. Die Dicht-
heitsprüfungen dieser Grundstücksentwässe-
rungsanlagen sind abweichend von Absatz 4 in 
Abständen von höchstens 5 Jahren zu wiederho-
len. 

(6) Bei begründeten Zweifeln an der Funktionsfä-
higkeit oder Dichtheit der Grundstücksentwässe-
rungsanlage ist der Zweckverband berechtigt, 
eine Dichtheitsprüfung bereits vor Ablauf der in 
Absatz 4 und Absatz 5 genannten Fristen zu for-
dern. Der Zweckverband setzt dem Grundstück-
seigentümer zu deren Durchführung eine ange-
messene Frist. Wird bei dieser Überprüfung die 
Dichtheit der Grundstücksentwässerungsanlage 
nachgewiesen, so trägt der Zweckverband die 
Kosten der Überprüfung, andernfalls verbleibt 
es bei der Kostentragungspflicht des Grund-
stückseigentümers. 

 
§ 11 

Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem 
Grundstück 

Die abflusslose Sammelgrube oder die Grundstücks-
kläranlage, die der Beseitigung des auf dem Grund-
stück anfallenden Schmutzwassers diente und nicht 
als Bestandteil der angeschlossenen Grundstück-
sentwässerungsanlage genehmigt ist, hat der Grund-
stückseigentümer innerhalb von zwei Monaten auf 
seine Kosten so herzurichten, dass sie für die Auf-
nahme oder Ableitung von Schmutzwasser nicht 
mehr benutzt werden kann. 
 

§ 12 
Entsorgung des Schmutzwassers 

(1) Die Entleerung der abflusslosen Sammelgruben 
ist durch den Grundstückseigentümer nach Be-
darf, mindestens jedoch einmal jährlich, von 
dem vom Zweckverband beauftragten Entsor-
gungsunternehmen durchführen zu lassen. Ein 
nicht vom Zweckverband für die Entsorgung 
zugelassenes Entsorgungsunternehmen darf im 
Verbandsgebiet nicht tätig werden. Die zugelas-
senen Entsorgungsunternehmen werden entspre-
chend der Verbandssatzung bekannt gegeben. 
Die Entsorgung erfolgt montags bis freitags (au-
ßer feiertags) in der Zeit von 06.00 bis 18.00 
Uhr. 

(2) Der Grundstückseigentümer hat die Notwendig-
keit der Abfuhr rechtzeitig, in der Regel 5 Tage 
vorher, dem vom Zweckverband zugelassenen 
Entsorgungsunternehmen anzuzeigen. Erfolgt 
die Anzeige nicht rechtzeitig i.S.d. Satz 1 oder 
wird eine Notfallentsorgung durch den Grund-
stückseigentümer außerhalb der Entsorgungszei-
ten nach Abs. 1 Satz 3 in Anspruch genommen, 
hat der Grundstückseigentümer die hierfür dem 
Zweckverband entstehenden Mehrkosten zu er-

statten. Erfolgt die notwendige Abfuhr nicht 
bzw. weigert sich der Entsorgungsunternehmer 
zur Ausführung des Auftrages, ist der Zweck-
verband unverzüglich zu unterrichten. Der 
Grundstückseigentümer ist für jeden Schaden 
verantwortlich, der durch die Verzögerung oder 
Unterlassung der Anzeige entsteht. Bei Unter-
lassung einer Absage sind durch den Grund-
stückseigentümer die Kosten einer vergeblichen 
Anfahrt zu tragen. Die Erhebung der Mehrkos-
ten nach Satz 2 und die Kosten einer vergebli-
chen Anfahrt nach Satz 5 erfolgt durch Kosten-
ersatzbescheid; § 18 Abs. 2 Sätze 2 und 3 gilt 
entsprechend. 

(3) Der Inhalt der abflusslosen Sammelgruben und 
der Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen 
geht mit der Aufnahme in das Entsorgungsfahr-
zeug in das Eigentum des Zweckverbandes über. 
Der Zweckverband ist nicht verpflichtet, in die-
sen Stoffen nach verlorenen Gegenständen zu 
suchen oder suchen zu lassen. Werden darin 
Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsa-
che zu behandeln. 

(4) Die Notwendigkeit der Entsorgung der Grund-
stückskläranlage ist dem Zweckverband durch 
den Grundstückseigentümer schriftlich 2 Mona-
te vorher anzukündigen. Dabei ist die Menge 
des zu entsorgenden Fäkalschlamms mit anzu-
zeigen. Der Zweckverband beauftragt dann di-
rekt ein Entsorgungsunternehmen. Erfolgt die 
Ankündigung nach Satz 1 nicht rechtzeitig, gilt 
Abs. 2 Sätze 2 bis 6 entsprechend. 

 
§ 13 

Einleitbedingungen 

(1) Für die Benutzung der öffentlichen dezentralen 
Schmutzwasseranlage gelten die Einleitbedin-
gungen der Abwasserbeseitigungssatzung des 
Zweckverbandes in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

(2) Spezielle Benutzungsbedingungen können 
gegenüber einzelnen Grundstückseigentümern 
im Rahmen von Sondervereinbarungen festge-
legt werden. 

(3) Über Abs. 2 hinaus kann der Zweckverband in 
Benutzungsbedingungen auch die Einleitung 
von Schmutzwasser besonderer Art und Menge 
ausschließen oder von besonderen Vorausset-
zungen abhängig machen, soweit dies zum 
Schutz des Personals und der Anlagen erforder-
lich ist. 

 
§ 14  

Untersuchung des Schmutzwassers 

(1) Bei anderem Schmutzwasser als dem in den 
Einleitbedingungen der Abwasserbeseitigungs-
satzung genannten kann der Zweckverband über 
die Art und Menge des in die abflusslose Sam-
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melgrube eingeleiteten oder einzuleitenden 
Schmutzwassers Erklärung und Mitteilung der 
Zusammensetzung verlangen. Bevor erstmalig 
Schmutzwasser eingeleitet oder wenn Art und 
Menge des eingeleiteten Schmutzwassers geän-
dert werden, ist dem Zweckverband auf Verlan-
gen nachzuweisen, dass das Schmutzwasser kei-
ne Stoffe enthält die unter das Verbot des § 13 
fallen. 

(2) Die Kosten der nach Abs. 1 notwendigen 
Analyse trägt der Grundstückseigentümer und 
sind dem Zweckverband zu erstatten. Die Erhe-
bung der Kosten erfolgt durch Kostenersatzbe-
scheid, § 18 Abs. 2 Sätze 2 und 3 gilt hierfür 
entsprechend. 

(3) Für die Untersuchung des Fäkalschlamms gelten 
die Abs. 1 und 2 entsprechend. 

 
§ 15  

Gebührenmaßstab und Gebührensatz für die 
Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen 

Sammelgruben 

(1) Für den Maßstab der Inanspruchnahme der 
dezentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseiti-
gungsanlage gelten 

1. die dem Grundstück aus der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage zugeführte und 
durch Wasserzähler ermittelte Wassermen-
ge, abzüglich der durch Gartenzähler fest-
gestellten Wassermenge, 

2. die dem Grundstück aus privaten Wasser-
versorgungsanlagen zugeführte und durch 
Wasserzähler nachgewiesene Wassermen-
ge, abzüglich der durch Gartenzähler fest-
gestellten Wassermenge, 

3. das auf Grundstücken anfallende Nieder-
schlagswasser, soweit es als Brauchwasser 
genutzt und mittels Wasserzähler festge-
stellt wird. 

(2) Gartenzähler und sonstige Unterzähler sind 
gegenüber dem Zweckverband anzeige- und ab-
nahmepflichtig. 

(3) Die Wassermenge nach den Ziffern 2 und 3 des 
Absatz 1 hat der Gebührenpflichtige dem 
Zweckverband innerhalb von einem Monat nach 
Ablauf des für die Veranlagung maßgeblichen 
Kalenderjahres anzuzeigen. Sie ist durch einen 
geeichten, vom Zweckverband genehmigten 
Wasserzähler, den der Grundstückseigentümer 
auf seine Kosten einzubauen und zu unterhalten 
hat, nachzuweisen.  

(4) Die so errechnete Abwassermenge wird auf 
Antrag um die Menge gemindert, die nachweis-
lich von dem Grundstück der dezentralen öffent-
lichen Schmutzwasserbeseitigung nicht zuge-
führt wurde. 

(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter 
Mengen nach Absatz 4 sind innerhalb von einem 
Monat nach Ablauf des für die Veranlagung 
maßgeblichen Kalenderjahres schriftlich beim 
Zweckverband zu stellen. Der Nachweis der in 
Abzug zu bringenden Mengen obliegt dem 
Grundstückseigentümer und erfolgt durch vom 
Zweckverband zugelassene gesonderte Wasser-
zähler, die der Grundstückseigentümer auf seine 
Kosten einzubauen und zu unterhalten hat. 

(6) Der Zweckverband schätzt die dem Grundstück 
gem. Absatz 1 Nr. 1 und 2 zugeführte Wasser-
menge und das auf dem Grundstück gem. Ab-
satz 1 Nr. 3 anfallende Niederschlagswasser, 
wenn 

1. ein geeichter Wasserzähler nicht vorhanden 
ist oder 

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen 
Ablesung nicht möglich wird oder 

3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass die Messeinrichtung nicht den wirkli-
chen Verbrauch angibt. Konkrete Anhalts-
punkte liegen immer dann vor, wenn die 
anhand der Entsorgungsnachweise ermittel-
te, tatsächlich abgefahrene Menge die dem 
Grundstück gem. Abs. 1 Nr. 1 und 2 zuge-
führte Wassermenge und die auf dem 
Grundstück gem. Abs. 1 Nr. 3 angefallene 
Menge Niederschlagswasser übersteigt. 

(7) Für das Sammeln und die Abfuhr des Schmutz-
wassers aus abflusslosen Sammelgruben erhebt 
der Zweckverband in den Gebieten seiner bei-
den Abwasserentsorgungsanlagen nach § 1 Abs. 
1 lit. a) und b) seiner Abwasserbeseitigungssat-
zung eine Gebühr von 4,97 €/m³. 

(8) Übersteigt die von einem Grundstück tatsächlich 
abgefahrene und aus der abflusslosen Sammel-
grube entnommene Schmutzwassermenge die 
dem Grundstück gem. Abs. 1 Nr. 1 und 2 zuge-
führte Wassermenge und die auf dem Grund-
stück gem. Abs. 1 Nr. 3 angefallene Menge 
Niederschlagswasser, gilt abweichend von Abs. 
1 die tatsächlich abgefahrene und durch die Ent-
sorgungsnachweise des beauftragen Entsor-
gungsunternehmens ermittelte Abfuhrmenge als 
Maßstab für die Inanspruchnahme der dezentra-
len öffentlichen Schmutzwasserbeseitigung. 

(9) Wird Drainagewasser, Grund- oder Qualmwas-
ser und sonstiges, vergleichbares Wasser, das 
nicht durch den Wasserzähler erfasst wird, in die 
abflusslose Sammelgrube eingeleitet, gilt Abs. 8 
entsprechend. Für die Entsorgung dieser Einlei-
tungen wird ebenfalls die Gebühr nach Abs. 7 
erhoben 
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§ 16 
Gebührenzuschläge 

Bei Grundstücken, von denen aufgrund gewerblicher 
oder industrieller Nutzung überdurchschnittlich stark 
verschmutztes Abwasser eingeleitet wird, werden 
zum Gebührensatz nach § 15 Abs. 7 Zuschläge 
erhoben. Stark verschmutztes Abwasser im Sinne 
von Satz 1 ist Abwasser, dessen Schadstoffkonzent-
ration den Grenzwert von 1.500 mg/l CSB oder 
400 mg/l abfiltrierbare Stoffe überschreitet. Die 
Zuschläge werden auf die Mengengebühr nach § 15 
Abs. 7 erhoben und betragen bei Überschreitung 
mindestens eines der genannten Grenzwerte 

 um mehr als  20 % 50 % der Gebühr 
 um mehr als  100 % 100 % der Gebühr. 
Dabei wird das Vorliegen einer Überschreitung und 
der Grad der Überschreitung nach Maßgabe der 
Einleitbedingungen der Abwasserbeseitigungssat-
zung in der jeweils geltenden Fassung festgestellt 
und überwacht. 
 

§ 17 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz für die 

Klärschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen 

(1) Kleinkläranlagen sammeln und reinigen das auf 
dem Grundstück anfallende Schmutzwasser. Das 
gereinigte Wasser wird auf dem Grundstück 
verbracht. Die Grundstückseigentümer haben 
den nicht separierten Klärschlamm der Klein-
kläranlage durch den Zweckverband mindestens 
einmal jährlich entsorgen zu lassen, sofern nicht 
durch die zuständige Genehmigungsbehörde ein 
längerer Zeitraum festgelegt wird. 

(2) Für das Sammeln und die Abfuhr des nicht 
separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen 
erhebt der Zweckverband in den Gebieten seiner 
beiden Abwasserentsorgungsanlagen nach § 1 
Abs. 1 lit. a) und b) seiner Abwasserbeseiti-
gungssatzung eine Gesamtgebühr von 14,52 € 
pro m³. 

(3) Gebührenmaßstab ist der abgefahrene Kubikme-
ter Klärschlamm; angefangene Kubikmeter wer-
den ab 0,5 aufgerundet. 

 
§ 18 

Abrechnung, Veranlagung und Fälligkeit 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Jahresgebühr (Gebühr für ein Kalenderjahr) 
ist nach Ablauf des Jahres auf der Grundlage des 
Jahresverbrauches zu entrichten. Sie kann zu-
sammen mit anderen Abgaben angefordert wer-
den. Sie wird durch Bescheid festgesetzt und ist 
1 Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fäl-
lig. 

Dasselbe gilt für Abschlusszahlungen nach Erlö-
schen der Gebührenpflicht. 

(3) Auf die Jahresgebühr werden drei Abschlags-
zahlungen erhoben. Die Abschläge werden je-
weils in Höhe eines Viertels der voraussichtli-
chen Jahresgebühr zum 15.04., 15.07. und 
15.10. eines jeden Jahres fällig. Die Beträge 
werden dem Gebührenpflichtigen mit der Ab-
rechnung des Vorjahres bekannt gegeben. 

Die voraussichtliche Jahresgebühr berücksich-
tigt die wahrscheinliche Inanspruchnahme der 
öffentlichen Einrichtung anhand des Verbrau-
ches des Vorjahres. Fehlt ein Vorjahresver-
brauch, kann der Zweckverband die voraussicht-
liche Jahresgebühr schätzen. 

(5) Geht der Bescheid dem Gebührenpflichtigen 
erst nach einem der genannten Fälligkeitstage 
zu, so ist die Gebührenschuld für den oder die 
vorangegangenen Fälligkeitstage innerhalb von 
zwei Wochen nach Bekanntgabe des Bescheides 
zu entrichten. 

(6) Nicht separierter Klärschlamm aus Kleinkläran-
lagen wird entsprechend der abgefahrenen Men-
ge durch Bescheid abgerechnet und erhoben; 
Abs. 1 und 2 gelten entsprechend. 

 

§ 19 
Haftung 

(1) Kann die Schmutzwasser- oder Fäkalschlam-
mentsorgung wegen höherer Gewalt, extremen 
Witterungseinflüssen oder ähnlicher Gründe 
sowie wegen behördlicher Anordnungen nicht 
oder nicht rechtzeitig durchgeführt werden, haf-
tet der Zweckverband unbeschadet Abs. 2 nicht 
für die hierdurch hervorgerufenen Schäden; un-
terbliebene Maßnahmen werden unverzüglich 
nachgeholt. 

(2) Der Zweckverband haftet für etwaige Schäden, 
die unverzüglich anzuzeigen sind, für sich und 
seine Erfüllungsgehilfen – gleich aus welchem 
Rechtsgrund, einschließlich unerlaubter Hand-
lung – nur dann, wenn eine vertragswesentliche 
Pflicht schuldhaft verletzt wird oder der Scha-
den auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu-
rückzuführen ist. 

(3) Wer den Bestimmungen dieser Satzung zuwi-
derhandelt, haftet dem Zweckverband für alle 
ihm dadurch entstehenden Schäden und Nachtei-
le. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamt-
schuldner. 

 
§ 20 

Anzeigepflichten 

Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grund-
stück ist dem Zweckverband innerhalb eines Monats 
schriftlich anzuzeigen. Sind auf dem Grundstück 
Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgabe 
beeinflussen, so hat der Abgabenschuldner dies dem 
Zweckverband unverzüglich anzuzeigen. Dieselbe 
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Verpflichtung besteht auch, wenn solche Anlagen 
neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 3 Abs. 2 
BbgKVerf handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig seinen Anzeige-, Auskunfts- oder Mittei-
lungspflichten aus § 9 Abs. 3 oder Abs. 5, § 10, 
§ 12  oder § 20 dieser Satzung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. Ordnungswidrig handelt auch, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig einer aufgrund dieser 
Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung 
zuwiderhandelt. Ordnungswidrig handelt ferner, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

1. § 5 Abs. 1 sein Grundstück nicht oder nicht 
rechtzeitig an die dezentrale öffentliche 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage an-
schließt oder anschließen lässt, 

2. § 5 Abs. 2 nicht alles auf seinem Grund-
stück anfallende Schmutzwasser der ab-
flusslosen Sammelgrube zuführt und dem 
Zweckverband überlässt, 

3. § 5 Abs. 3 Schmutzwasser der Sammelgru-
be zuführt, zu dessen Aufnahme sie be-
stimmungsgemäß nicht geeignet oder vor-
gesehen ist, 

4. § 5 Abs. 4 die Überprüfung nicht duldet o-
der nicht unterstützt,  

5. § 9 Abs. 2 die Unterlagen nicht oder nicht 
rechtzeitig einreicht, 

6. § 9 Abs. 5 die Mängel nicht oder nicht 
rechtzeitig beseitigt, 

7. § 9 Abs. 6 Grundstücksentwässerungsanla-
gen ohne Zustimmung des Zweckverbandes 
in Betrieb nimmt, 

8. § 10 Abs. 1 nicht ungehindert Zugang zu al-
len Anlagenteilen gewährt, 

9. § 10 seine Grundstücksentwässerungsanla-
ge nicht innerhalb der dort genannten Fris-
ten oder der vom Zweckverband gesetzten 
(§ 10 Abs. 6) Frist nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik auf Dichtheit 
überprüfen lässt oder die Bescheinigung 
über das Ergebnis der Prüfung dem Zweck-
verband nicht auf Verlangen vorlegt, 

10. § 12 Abs. 1 die Entleerung der abflusslosen 
Sammelgrube nicht ausschließlich durch 
das vom Zweckverband beauftragte Entsor-
gungsunternehmen durchführen lässt, 

11. § 12 Abs. 1 seine abflusslose Sammelgrube 
nicht mindestens einmal jährlich durch den 

Zweckverband oder das von ihm beauftrag-
te Entsorgungsunternehmen entsorgen lässt, 

12. § 12 Abs. 1 im Verbandsgebiet als Entsor-
gungsunternehmen tätig wird, ohne vom 
Zweckverband dafür zugelassen zu sein, 

13. § 13 Stoffe in die Grundstücksentwässe-
rungsanlage einleitet oder einbringt, 

14. § 6 Abs. 2 den mit einer erteilten Befreiung, 
Teilbefreiung oder Genehmigung festgeleg-
ten Bedingungen oder Auflagen zuwider 
handelt. 

15.  § 15 Abs. 8 Mehrmengen durch den 
Zweckverband entsorgen läßt, ohne dem 
Zweckverband zuvor das Sammeln von 
Wassermengen über die bezogenen Mengen 
nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 hinaus anzu-
zeigen, oder dem Zweckverband die Her-
kunft der Mehrmengen i.S.d. § 15 Abs. 8 
nicht nachweisen kann. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Abs. 1 Satz 1 mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € 
und in allen übrigen Fällen mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000 € geahndet werden. Die Geldbuße 
soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen wurde, überstei-
gen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge 
hierfür nicht aus, so können sie überschritten 
werden. 

(3) Das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) in der 
jeweils geltenden Fassung findet Anwendung. 
Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 
36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Verbandsvorste-
her des Zweckverbandes. 

 
§ 22  

Anordnungen für den Einzelfall 

Der Zweckverband kann zur Einführung der nach 
dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anord-
nungen für den Einzelfall erlassen. 

Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorge-
schriebenen Handlungen, eines Duldens oder Unter-
lassens, gelten die Vorschriften des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes des Landes Brandenburg. 
 

§ 23 
Besondere Regelungen für zurückliegende Ge-

bührenerhebungen im Geltungsbereich des WAZ 
Lebus und der Gemeinde Treplin 

Die Regelungen der nachfolgenden §§ 24 und 25 
gelten nur für die Erhebung der 

a) im Zeitraum vom 01.01.2007 bis 31.12.2009 
im Verbandsgebiet des ehemaligen und zum 
01.01.2010 in den Zweckverband eingeglieder-
ten Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
(WAZ) Lebus, d.h. im Gebiet der Verbands-
mitglieder Stadt Lebus, Gemeinde Zeschdorf 
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und OT Niederjesar der Gemeinde Fichtenhö-
he, 

b) im Zeitraum vom 01.01.2007 bis 30.10.2007 
im Gebiet der Gemeinde Treplin als Mitglied 
des WAZ Lebus in diesem Erhebungszeitraum, 

entstandenen dezentralen Abwassergebühren. Soweit 
die §§ 24 und 25 keine eigene Regelung treffen, 
gelten die Vorschriften dieser Satzung auch für die 
Gebührenerhebung im Gebiet des WAZ Lebus bzw. 
der Gemeinde Treplin für die Zeiträume nach Satz 1 
entsprechend. 
 

§ 24 
Grundsätze, Gebührensätze 

(1) Der Zweckverband erhebt nach Maßgabe dieser 
Satzung Abwassergebühren (Schmutzwassergebüh-
ren) in Form von Mengen- und Grundgebühren für 
das Einsammeln, die Abfuhr und die Behandlung 
von Schmutzwasser aus abflußlosen Sammelgruben 
und in Form von Mengengebühren für das Einsam-
meln, die Abfuhr und die Behandlung von Fäkal-
schlamm aus Kleinkläranlagen, jeweils im Gebiet 
des ehemaligen WAZ Lebus. 

(2) Die Abwassergebühr (Mengengebühr) für das 
Einsammeln, die Abfuhr und das Behandeln von 
Schmutzwasser aus abflußlosen Sammelgruben 
(dezentrale Abwasseranlage) beträgt 5,80 €/m³ 
Schmutzwasser. 

Diese Gebührenhöhe gilt für die Regelentsorgung, 
die werktags von Montag bis Freitag von 6.00 bis 
18.00 Uhr stattfindet. Ist außerhalb dieses Zeitrau-
mes eine Notfallentsorgung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage erforderlich, so hat der Gebühren-
pflichtige die hierdurch dem Zweckverband entstan-
denen Mehrkosten zu erstatten. Die Erhebung von 
Mehrkosten erfolgt durch Kostenersatzbescheid; der 
Kostenersatz ist innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Bescheides fällig. 

(3) Die Grundgebühr für das Einsammeln, die 
Abfuhr und das Behandeln von Schmutzwasser aus 
abflußlosen Sammelgruben (dezentrale Abwasseran-
lage) wird gestaffelt nach der Nennleistung der 
verwendeten Wasserzähler erhoben und beträgt für 
jedes Grundstück 

bei einer Zählernennleistung Qn Grundgebühr in 
€/Tag 

 2,5    0,16 
 6,0    0,43 
 10,0    0,72 
 50,0    2,88 

Ist kein Wasserzähler vorhanden, so wird der Be-
stimmung der Höhe der jeweiligen Grundgebühr eine 
Zählernennleistung von Qn 2,5 zugrunde gelegt. 

(4) Die Abwassergebühr (Mengengebühr) für das 
Einsammeln, die Abfuhr und das Behandeln von 
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen beträgt  

15,00 €/m³ Klärschlamm. Im übrigen gilt Abs. 2 Satz 
2 bis 4 entsprechend. 
(5) Zu den Gebührensätzen der Abs. 2 bis 4 werden 
Zuschläge (Gebührenzuschläge) erhoben. Für die 
Erhebung und Berechnung dieser Gebührenzuschlä-
ge gilt § 16 entsprechend. 
 

§ 25 
Entstehung und Beendigung der Gebühren-

pflicht, Erhebungszeitraum 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruch-
nahme der dezentralen öffentlichen Abwasseranlage 
(Schmutzwasseranlage). 

(2) Die Mengengebühr für die dezentrale Abwasser-
anlage (Einsammeln, Abfuhr und Behandeln von 
Schmutzwasser aus abflußlosen Sammelgruben) 
entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die 
dezentrale öffentliche Abwasseranlage (Schmutz-
wasseranlage). 

(3) Die Grundgebühr für die dezentrale Abwasseran-
lage (Einsammeln, Abfuhr und Behandeln von 
Schmutzwasser aus abflußlosen Sammelgruben) 
entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche 
dezentrale Abwasseranlage angeschlossen ist oder 
der dezentralen öffentlichen Abwasseranlage von 
dem Grundstück Schmutzwasser zugeführt wird. Die 
Gebührenpflicht für die dezentrale Abwasseranlage 
(Einsammeln, Abfuhr und Behandeln von Schmutz-
wasser aus abflußlosen Sammelgruben) endet, sobald 
das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwas-
seranlage (zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanla-
ge) angeschlossen ist oder dieser von dem Grund-
stück Schmutzwasser zugeführt wird oder wenn die 
Zuführung von Schmutzwasser zu der dezentralen 
öffentlichen Abwasseranlage (Einsammeln, Abfuhr 
und Behandeln von Schmutzwasser aus abflußlosen 
Sammelgruben) auf Dauer endet. 
(4) Die Gebührenschuld entsteht mit Ablauf des 
Erhebungszeitraums. Erhebungszeitraum ist das 
Kalenderjahr. 
 

§ 26  
Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in 
Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt § 21 am Tage 
nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Fürstenwalde, 01.06.2011 
Ort, Datum 
 
 
_____________________  (Siegel)  
Hengst 
Verbandsvorsteher 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der am 01.06.2011 
ausgefertigten Satzung des Zweckverbandes Was-
serversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwal-
de und Umland über die dezentrale öffentliche 
Entsorgung von Schmutzwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben und des nicht separierten Klär-
schlammes aus Kleinkläranlagen wird hiermit 
angeordnet. 
Für den Fall, dass diese Satzung unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der 
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg 
enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen 
worden sind, zustande gekommen ist, so ist diese 
Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Be-
kanntmachung der Satzung gegenüber dem Zweck-
verband unter der Bezeichnung der verletzten 
Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, 
geltend gemacht worden ist. 
 
Fürstenwalde, 01.06.2011 
Ort, Datum 
     DS 
 
__________________ 
Hengst 
Verbandsvorsteher 
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II.) Bekanntmachung über die Unterrichtung 
der Öffentlichkeit über die Beurteilung der 
Emissionen beim Betrieb der Mechanisch-
Biologischen Stabilatanlage Niederlehme 
2010 

 
 
 
 

 
 

Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Beurteilu ng der Emissionen beim Betrieb der Mechanisch-
Biologischen Stabilatanlage Niederlehme 2010 

 
Gemäß § 15 der 30. BImSchV ist die Öffentlichkeit einmal jährlich über die Beurteilung der Emissionen zu unter-
richten. Das betrifft die Emissionen der gefassten und behandelten Abgasströme aus dem Rottebereich und dem 
Bereich der mechanischen Aufbereitung der MBS. Das Reingas wird über zwei Kamine abgeleitet. 
 
Anlagendaten: 

Standort: Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) 
Niederlehme 
Robert-Guthmann-Straße 41  
15713 Königs Wusterhausen 

Art der Anlage: Anlage zur Mechanisch-Biologischen Stabilisierung (MBS) 
gemäß Nr. 8.11 bb) in Verbindung mit Nr. 8.6 des Anhanges 
zur 4. BImSchV 

Anlagenkapazität: 150.000 Mg/a  

Abluftreinigungs- Regenerativ-thermische Oxidation (Lara 2 Linien)  
einrichtung:    Gewebeschlauchfilteranlage 
 

1. Kontinuierliche Emissionsmessungen im Berichtsjahr 

a) Emissionswerte 
 
Lara-Kamin 
 

Komponente Einheit 
Grenzwert Grenzwertüberschreitungen 

HMW1 TMW2 HMW TMW 

Cgesamt mg/m³ 40 20 9 3 

Staub mg/m³ 30 10 0 0 
1 Halbstundenmittelwert 
2 Tagesmittelwert 

 
STAUB-Kamin 
 

Komponente Einheit 
Grenzwert Grenzwertüberschreitungen 

HMW1 TMW2 HMW TMW 

C gesamt mg/m³ 40 20 0 0 

Staub mg/m³ 30 10 0 0 
1 Halbstundenmittelwert 
2 Tagesmittelwert 
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b) Monatsmittelwerte der Abgasfrachten bezogen auf Abfallmenge (Anlageninput)  

Komponente Einheit Grenzwert Mittelwert 

Kohlenstoff 
als C gesamt 

g/Mg 55 31,63 

Distickstoffoxid 
N2O g/Mg 100 10,93 

 
Die Monatsmittelwerte für Cgesamt und N2O wurden aus der Summe beider Kamine bezogen auf den Anlageninput 
berechnet. 
 
c) Gründe für aufgetretene Grenzwertüberschreitungen 

Emissionsparameter TMW Kohlenstoff als Cgesamt an der Quelle AK1 E1 
 
13.05.2010 TMW 23,52 mg/m³  
08.12.2010 TMW 21,62 mg/m³ 
09.12.2010 TMW 24,13 mg/m³ 
 
An den Dichtungen der Rohgasklappen der Lara 1 hatte sich eine ca. 1 cm dicke Salzkruste gebildet, wodurch Rohgas in 
das Reingas gesaugt wurde ohne thermisch behandelt zu werden. Ursache dafür ist wahrscheinlich eine sehr hohe 
Sättigung der unteren Steinlagen in der RTO. Bei der nächsten Reinigung der LARA im April 2011 werden mit Absau-
gen der obersten Steinlage auch sämtliche Steinlagen von oben nach unten durchgespült.  

Emissionsparameter HMW Kohlenstoff als Cgesamt an der Quelle AK1 E1 
 
13.05.2010 HMW 40,25 mg/m³  
siehe Begründung oben 
 
22.09.2010 12:00Uhr HMW 42,93 mg/m³ 
22.09.2010 14:30Uhr HMW 46,83 mg/m³ 
22.09.2010 15:00Uhr HMW 62,85 mg/m³ 
22.09.2010 16:00Uhr HMW 57,46 mg/m³ 
22.09.2010 16:30Uhr HMW 46,58 mg/m³ 
23.09.2010 10:00Uhr HMW 41,49 mg/m³ 
23.09.2010 10:30Uhr HMW 50,91 mg/m³ 
23.09.2010 11:00Uhr HMW 41,02 mg/m³ 
 
In der Woche vom 20.09. – 24.09.2010 befand sich die Lara 2 in einer planmäßigen Revision. Durch die Errichterfirma 
(Herhof GmbH) wurde das Gitterrost und der Konus im unteren Bereich der RTO-Lara lackiert. Um ein schnelles 
Trocknen der Farbe zu ermöglichen, wurde ohne Rücksprache mit dem ZAB, die Linie 2 der RTO über Nacht automa-
tisch belüftet und die Abluftklappe zum Kamin geöffnet. Dabei sind lösemittelhaltige Dämpfe des Lackes unmittelbar in 
den Kamin der Abluft gelangt. Die o. g. Grenzwertüberschreitungen sind nicht durch den Anlagenbetrieb verursacht 
worden. 

2. Einzelmessung 
 
Durch die Fa. AIRTEC wurden im Zeitraum vom 08.11. bis 11.11.2010 Funktionsprüfungen und Kalibrierungen durch-
geführt. 
 
Durch die Fa. AIRTEC wurden im Zeitraum vom 16.03. bis 19.03.2010 die Parameter Geruch und Dioxine/Furane 
ermittelt. 
 
a) Einzelmessungen Dioxine und Furane 
 
Luftaufbereitungsanlage (LARA) AK1 E1: 
  →  Geruch eingehalten 
  →  Dioxine und Furane eingehalten 
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Entstaubung AK 2 E4: 
  →  Geruch eingehalten 
  →  Dioxine und Furane eingehalten 

LARA-Kamin  

Datum Emissionsgrenzwert Maximalwert 
Maximalwert + Messunsi-

cherheit 

16.-18.03.2010 0,1 0,0002 0,0014 

Werte in [ng/m3] 
 
STAUB-Kamin  

Datum Emissionsgrenzwert Maximalwert 
Maximalwert + Messun-

sicherheit 

16.-18.03.2010 0,1 0,0009 0,0014 

Werte in [ng/m3] 
 

b)  Einzelmessungen Geruch 

LARA-Kamin  

Datum Emissionsgrenzwert Mittelwert Obere Grenze 

16.03.2010 500 316 388 

Werte in [Geruchseinheiten/m3] 

LARA-Kamin bei Temperaturabsenkung auf 730°C  

Datum Emissionsgrenzwert Mittelwert Obere Grenze 

19.03.2010 500 268 359 

Werte in [Geruchseinheiten/m3] 

STAUB-Kamin am 16.03.2010 

Datum Emissionsgrenzwert Mittelwert Obere Grenze 

16.03.2010 500 164 180 

Werte in [Geruchseinheiten/m3] 
 
 
Die Protokolle können von der Öffentlichkeit beim 
 
Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) 
Niederlehme 
Robert-Guthmann-Straße 41 
15713 Königs Wusterhausen 
 
vom 22. August 2011 bis 02. September 2011 nach telefonischer Vereinbarung (� 03375 – 5272210) eingesehen 
werden. 
 
 
 


